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Weitere kantonale Regelung im Wallis
Am 23. November 2007 wurde das Regle­
ment über den Erwerb von Grundstücken 
von Personen im Ausland (BewG) vom Kan­
ton neu verabschiedet. Diese Massnahme 
statuiert ein Verbot, Grundstücke zu veräus­
sern, wenn keine entsprechenden Kontin­
gente bestehen bzw. die Transaktion bewilli­
gungspflichtig ist. Mit diesem kantonalen 
Rechtserlass werden im Kanton Wallis insbe­
sondere die Zuteilungsgrundsätze der Kon­
tingente festgelegt. Bei der Priorität der Kon­
tingentszuteilung ist in erster Linie die kan­
tonale Tourismuspolitik, aber auch der 
optimale Belegungsgrad von Ferienwoh­
nungen zu berücksichtigen («Kampf gegen 
die kalten Betten»).

Als eines der Zuteilungskriterien wird in Art. 
9 des Reglementes das ausgeglichene Ver­
hältnis von Ferienwohnungen zwischen 
schweizerischen Eigentümern und Eigentü­
mern mit Wohnsitz im Ausland festgehalten. 
Weiter sollen auf Stufe der Gemeinde (im­
mer noch ausgeprägte Gemeindeautonomie) 
raumplanerische Massnahmen ergriffen 
werden können, welche die Entwicklung der 
Zweitwohnungen möglicherweise beeinflus­
sen. 

Als weiteres zentrales Kriterium wird die 
Tourismuspolitik festgehalten. Dabei werden 

Was wurde mit dem Moratorium 
Kanton Wallis bezweckt und erreicht?
Am 19. Dezember 2006 hat der Staatsrat des 
Kantons Wallis für sieben Gemeinden ein 
zeitlich befristetes Verbot für Eigentums­
übertragungen von Zweitwohnungen an Per­
sonen im Ausland erlassen. Der räumliche 
Geltungsbereich des Moratoriums schloss 
folgende Gemeinden ein: Bagnes, Grimentz, 
Hérémence, Nendaz, Riddes, Val D’Illiez und 
Veysonnaz. Diese Massnahme war erforder­
lich, da es aufgrund der zugeteilten Kontin­
gente Wartezeiten von mehr als drei Jahren 
gab, bis eine entsprechende Transaktion im 
Grundbuch eingetragen werden konnte. 

Um die Rechtssicherheit im Kanton Wallis 
weiter zu gewähren, sah sich der Staatsrat 
verpflichtet, diese Massnahme zu verord­
nen. Obwohl das vom Kanton verfügte Mora­
torium weder im kantonalen Recht noch auf 
Bundesebene vorgesehen war, wurde die 
Massnahme des Staatsrats des Kantons Wal­
lis vom Schweizerischen Bundesgericht ge­
schützt. Mit den neu verabschiedeten Mass­
nahmen wurde nur die Regelung des Mora­
toriums ausser Kraft gesetzt. Obwohl die 
Moratoriums-Massnahmen die anstehenden 
Fälle etwas reduziert haben, bleibt die Ar­
beitslast und die damit verbundenen Warte­
zeiten bei der Beurteilung der zuständigen 
Behörden enorm.

Projekte favorisiert, die zum einen eine Min­
destzahl von Betten sicherstellen und zum 
andern unter einer zentralen Führung mit­
tels Mitbewirtschaftungsverträgen von lan­
ger Dauer stehen. Speziell bevorzugt werden 
auch Wohnungen im Teilzeiteigentum («time 
share» oder «fractional ownership»)1

Obwohl Francois Seppey, Chef der kanto­
nalen Dienststelle für Wirtschaftsentwick­
lung des Kanton Wallis, anlässlich des Semi­
nars der SVIT Romandie vom 20. Februar 
2008, für die zwingend erforderliche Ab­
schaffung der Lex Koller im Kanton Wallis 
eingetreten ist, darf festgestellt werden, 
dass auch – insbesondere durch die recht­
liche Qualifizierung von Teilzeiteigentum – 
bereits unter dem aktuellen Rechtssystem 
interessante Lösungen für die «Schaffung 
von warmen Betten» zulässig sind.

Besonders bevorzugt werden Projekte mit 
minimal 50 Betten, die während acht Mona­
ten belegt sind und über ein effizientes und 
offenes Reservationssystem verfügen. Dabei 
muss der zuständige Betreiber über einen 
langfristigen Bewirtschaftungsvertrag von 
mindestens 15 Jahren verfügen.

Wie sich die nun verabschiedeten Massnah­
men im Kanton Wallis auswirken werden, 
muss weiter analysiert werden.

1	 Vgl. auch in immobilia, Ausgabe April 2007, 
unseren Artikel zu «fractional ownership» in der 
Schweiz.
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Gilt im Kanton Wallis 
dieselbe Lex Koller?
Dr. Peter Burkhalter und Dr. Boris Grell sind Rechtsanwälte bei Hodler & Emmenegger in Bern und Zürich (www.swisslawyersgroup.ch)

Aufgrund der momentanen Situation der Rechtsentwicklung im Kanton Wal-
lis, befassen sich die Jus-News wieder einmal mit diesem immer noch aktu-
ellen Thema.
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